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1.4 Beitragsordnung (Satzung) der Steu-
erberaterkammer Schleswig-Holstein  
- Körperschaft des öffentlichen Rechts - 
 
 
Die Kammerversammlung der Steuerberaterkammer Schleswig-
Holstein hat am 23.04.1986 auf Grund des § 5 Abs. 2 Nr. 2 der Sat-
zung der Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein die folgende 
Beitragsordnung beschlossen, zuletzt geändert durch Beschluss der 
Kammerversammlung vom 20.05.2022: 
 
§ 1 Beitragspflicht- 
 

(1) Die Kammer erhebt gem. § 79 Abs. 1 StBerG zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben Beiträge. 
(2) Beitragspflichtig sind alle Mitglieder der Kammer. 
 
§ 2 Beginn und Ende der Beitragspflicht 
 

Beginn und Ende der Beitragspflicht richten sich nach Beginn und 
Ende der Mitgliedschaft in der Kammer. 
 
§ 3 Beitragsjahr und Erhebungszeitraum  
 

(1) Das Beitragsjahr ist das Kalenderjahr. Der Beitrag wird als Jahres-
beitrag erhoben. 
(2) Beginnt die Beitragspflicht nach dem Beginn eines Beitragsjahres, 
wird der Beitrag nur ab Beginn des ersten auf den Beginn der Mit-
gliedschaft folgenden Kalendermonats anteilig erhoben. 
(3) Endet die Beitragspflicht im Laufe eines Beitragsjahres, wird der 
Beitrag anteilig ab Beginn des Kalendermonats erstattet, der der 
Beendigung der Mitgliedschaft folgt. 
 
§ 4 Höhe des Beitrages  
 

(1) Der Beitrag wird von jedem Mitglied in gleicher Höhe erhoben. 
(2) Die Höhe des Beitrages wird von der Kammerversammlung für 
jedes Beitragsjahr im voraus nach § 5 Abs. 2 i der Satzung festgesetzt. 
(3) Die Höhe des Beitrages ist gleichzeitig mit der Genehmigung des 
Haushaltsplanes des Folgejahres zu beschließen. Sie bleibt so lange 
unverändert, bis die Kammerversammlung Abweichendes be-
schließt.  
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§ 5 Fälligkeit, Erhebung  
 

(1) Der Beitrag ist jeweils zum 1. des Monats März  in voller Höhe 
fällig. Beginnt die Mitgliedschaft nach dem 1. Januar des laufenden 
Haushaltsjahres, so ist der anteilige Beitrag innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Beitragsbescheides zu entrichten. 
(2) Falls einem Stundungs-, Ermäßigungs- oder Erlassantrag nicht 
entsprochen wird, beginnt das Beitreibungsverfahren einen Monat 
nach der Bekanntgabe der Entscheidung über den Antrag. 
(3) Der Beitrag wird bei Zahlungsverzug angemahnt. Die Mahnung 
ist kostenpflichtig und löst die entsprechende Mahngebühr aus. 
 (4) Rückständige Beiträge und Kosten werden von der Kammer gem. 
§§ 239 ff. Landesverwaltungsgesetz beigetrieben. 
 
§ 6 Stundung, Ermäßigung  
 

(1) Das Präsidium kann in Fällen wirtschaftlicher Not oder bei Errei-
chen bestimmter Altersgrenzen Beiträge und Sonderbeiträge teilwei-
se oder ganz aus Billigkeitsgründen stunden oder erlassen. Der Vor-
stand legt hierfür Richtlinien fest. 
(2) Der Antrag auf Stundung oder Ermäßigung des Beitrages muss 
schriftlich gestellt und begründet werden. Auf Verlangen des Präsi-
diums sind die Angaben im Antrag glaubhaft zu machen. Das Präsi-
dium kann für die Antragstellung Fristen setzen. 
(3) Bei Würdigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstel-
lers sind auch Einkommen und Vermögen, die nicht im Zusammen-
hang mit der Berufstätigkeit stehen, zu berücksichtigen. 
(4) Die Beitragsermäßigung kann jeweils nur für ein Beitragsjahr 
ausgesprochen werden. 
(5) Gegen die Entscheidung des Präsidiums kann binnen eines Mo-
nats nach Zustellung des Bescheides schriftlich Einspruch eingelegt 
werden. Über den Einspruch entscheidet der Vorstand. 
 
§ 7 Verjährung 
 

Der Anspruch der Berufskammer auf Beiträge und Umlagen unter-
liegt der Verjährung. Auf die Verjährung findet § 20 des Verwal-
tungskostengesetzes entsprechend Anwendung. 
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§ 8 Sonderbeiträge  
 

Die Kammerversammlung kann mit einfacher Mehrheit für einmali-
ge Aufgaben der Kammer Sonderbeiträge (Umlagen) erheben und 
deren Fälligkeit beschließen, auf die im übrigen die Vorschriften der 
Beitragsordnung sinngemäß anzuwenden sind. 
 
§ 9 Genehmigung 
 

Die Beitragsordnung und ihre Änderungen bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens erforderlich werdende redaktionelle 
Änderungen der Beitragsordnung können vom Vorstand beschlossen 
werden. 
 
§ 10 Inkrafttreten 
 

Die Beitragsordnung tritt nach Genehmigung durch die Aufsichtsbe-
hörde zum 1. August 2022  in Kraft. 
 
Die vorstehende Beitragsordnung wird hiermit genehmigt. 
Kiel, den 2. Juni 2022 
 
Das Finanzministerium 
des Landes Schleswig-Holstein 
im Auftrage 
gez. Ingmar Schulz 
 
Ausfertigungsvermerk 
Das Finanzministerium Schleswig-Holstein hat mit Schreiben vom  
 2. Juni 2022 die Genehmigung erteilt. 
 
Die vorstehende Beitragsordnung der Steuerberaterkammer Schles-
wig-Holstein wird hiermit ausgefertigt und in den Kammermittei-
lungen vom 30. Juni 2022 sowie im Amtsblatt des Landes Schleswig-
Holstein verkündet. 
 
Kiel, den  8. Juni 2022 
 
Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein 
Der Präsident 
gez. Boris Kurczinski 



 

 
 

 
Beitragserlassrichtlinien 

(ab Haushaltsjahr 2013) 
 
Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 der Beitragsordnung vom 28. August 1986 hat der Vorstand am 
22.11.2012 folgende Erlassrichtlinien beschlossen: 
 
A. Allgemeiner Beitragserlass 

 
1. Der Antrag auf Stundung oder Ermäßigung des Beitrages muss schriftlich gestellt und be-

gründet werden. Der/Die Steuerberater/Steuerberaterin/Steuerbevollmächtigte hat den Nach-
weis seiner/ihrer Einkünfte, Vermögens- und Lebensverhältnisse in geeigneter Form schriftlich 
zu führen. 

 
 Auf Verlangen des Präsidiums sind die im Antrag gemachten Angaben glaubhaft nach-

zuweisen. 
 
2. Das Präsidium legt als Ausschlussfrist für die Antragstellung den 01. März des jeweils lau-

fenden Haushaltsjahres fest. 
 
 Die Ausschlussfrist ist in den Beitragsbescheid aufzunehmen. 
 
3. Bei der Beurteilung, ob ein Fall wirtschaftlicher Not im Sinne der Beitragsordnung gegeben ist, 

muss 
 
 a) auf die Höhe der Gesamteinkünfte und eventueller Unterhaltsansprüche des Berufs-

angehörigen im vorhergehenden Kalenderjahr abgestellt werden. 
 
  Die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse und die weitere Entwicklung des Ein-

kommens im laufenden Jahr sind zu berücksichtigen. Ein Fall wirtschaftlicher Not ist dann 
anzunehmen, wenn der Kammerbeitrag aus den Gesamteinkünften und dem Vermögen 
ohne eine Gefährdung des notwendigen Lebensunterhaltes nicht bezahlt werden kann. 

 
  Bei der Berechnung der Gesamteinkünfte sind die Brutto-Beträge (nicht die versteuerten 

Beträge) von Renten und Pensionen einzusetzen. Werden die Gesamteinkünfte und - be-
züge durch Sonderabschreibungen, Investitionsrücklagen oder Verluste aus anderen Ein-
kunftsarten (z.B. Vermietung und Verpachtung) geschmälert, so werden diese nicht be-
rücksichtigt. 

 
  Angestellte nach § 58 StBerG sind wie selbständige Steuerberater oder Steuerbe-

vollmächtigte zu behandeln. 
 
  Ein Fall wirtschaftlicher Not liegt im Allgemeinen nicht vor, wenn die jährlichen Einkünfte 

und Unterhaltsansprüche den Gesamtbetrag von 15.000,00 € überschreiten. In diesem Zu-
sammenhang sind die persönlichen Lebensverhältnisse zu berücksichtigen (Ehe-
stand/Lebenspartnerschaft/Kinder/Vermögen) 

 
 b) festgestellt werden, inwieweit ein Fall außergewöhnlicher Belastung (z. B. Krankheit) 

 bzw. ein Sonderfall vorliegt. 
 
 Ein Beitragserlass für juristische Personen kommt nicht in Betracht. 
 
 



4. Liegen die Voraussetzungen nach 
 

 a) A 3 a) vor, so wird der Kammerbeitrag zur Hälfte erlassen. 

 b) A 3 b) vor, ist ein Erlass des ganzen Kammerbeitrages möglich. 

 
B. Beitragserlass für ältere Kollegen/innen 
 
Auf Antrag eines Mitgliedes wird der Kammerbeitrag von der Kammer entsprechend der nachfol-
genden Abstufung ermäßigt: 
 
 a) Wer im jeweiligen Haushaltsjahr das 75. Lebensjahr vollendet hat und nicht älter als 79 

Jahre alt wird, hat auf Antrag nur 75% des jeweiligen Kammerbeitrages an die Kammer zu 
leisten. 

 
 b) Wer im jeweiligen Haushaltsjahr das 80. Lebensjahr vollendet hat und nicht älter als 84 

Jahre alt wird, hat auf Antrag nur 50% des jeweiligen Kammerbeitrages an die Kammer zu 
leisten. 

 
 c) Wer im jeweiligen Haushaltsjahr das 85. Lebensjahr vollendet hat oder älter ist, hat auf 

Antrag nur 25% des jeweiligen Kammerbeitrages an die Kammer zu leisten. 
 

Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein 

Der Präsident 

gez. Dr. Neuhaus 
 

 

Hinweise zur Antragstellung: 
 
zu A. Allgemeiner Beitragserlass: 
 
Für das laufende Kalenderjahr muss zuerst ein Antrag auf Stundung des Beitrages bis zum  
01. März des laufenden Jahres mit den vorläufig geschätzten wirtschaftlichen Einnahmen, Ein-
künften und Bezügen bei der Steuerberaterkammer eingereicht werden. Das Präsidium ent-
scheidet dann, ob der Beitrag nach A 3 a) zu 50 % oder nach A 3 b) zu 100 % bis zum 01. März 
des darauffolgenden Jahres gestundet wird oder nicht. 
Im darauffolgenden Jahr muss dann ein Antrag auf Beitragserlass für das Vorjahr bis zum  

01. März mit den endgültigen wirtschaftlichen Einnahmen, Einkünften und Bezügen des Vorjah-
res bei der Steuerberaterkammer eingereicht werden. Das Präsidium entscheidet dann, ob der 
Beitrag des Vorjahres nach A 3 a) zu 50 % oder nach A 3 b) zu 100 % erlassen wird oder nicht. 
 
Die Anträge müssen jedes Jahr erneut gestellt werden. 
 
zu B. Beitragserlass für ältere Kollegen/innen: 
 
Aufgrund des Alters können Anträge formlos schriftlich oder auf dem Formular Antrag auf Bei-
tragserlass für eine(n) ältere(n) Kollegin(en) bei der Steuerberaterkammer eingereicht wer-

den. Der Antrag muss in den darauffolgenden Jahren nicht erneut gestellt werden, die weiteren 
Ermäßigungen ab dem 80. und 85. Lebensjahr werden automatisch berücksichtigt. 
 
Die erforderlichen Formulare stehen im Internet unter www.stbk-sh.de zum Download bereit oder 
können bei der Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein angefordert werden. 


